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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §114;

BAO §115 Abs1;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 96/14/0166 E 27. August 2002 RS 2

Stammrechtssatz

Dem Grundsatz von Treu und Glauben kommt, soweit überhaupt ein Vollzugsspielraum vorliegt (Hinweis E 5.4.2001,

98/15/0158), nur bei einer von der zuständigen Abgabenbehörde erteilten Auskunft, falls sich diese nachträglich als

unrichtig herausstellt, Bedeutung zu. Hiebei muss der Abgabep ichtige im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft,

die nicht o ensichtlich unrichtig gewesen sein darf, Dispositionen getro en haben, die er ohne die unrichtige Auskunft

nicht getroffen hätte (Hinweis E 22.9.1999, 94/15/0104).
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